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Statuten des Vereins 

SPORTUNION OneBeatOneSoul 

  

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich  

1. Der Verein führt den Namen ”SPORTUNION OneBeatOneSoul“. Er hat seinen Sitz in Linz 

und erstreckt seine Tätigkeit insbesondere auf die Stadt Linz. 

2. Der Verein ist Mitglied der SPORTUNION Österreich sowie der SPORTUNION Oberösterreich 

und erkennt deren Statuten an. 

3. Der Verein ist berechtigt Zweigvereine mit eigener Rechtspersönlichkeit zu bilden. 

Zweigvereine haben ebenfalls der SPORTUNION Oberösterreich anzugehören. 

4. Der Verein ist ein überparteilicher, nicht auf Gewinn gerichteter Verein, der seine Tätigkeit 

nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung 

ausübt. 

 

§ 2: Zweck  

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die gemeinsame sportliche 

Ertüchtigung und die Pflege der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Mitglieder durch 

Pflege aller Arten von Leibesübungen, insbesondere Tanzsport, Fitness- und Gesundheitssport 

und Akrobatik. 

 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks  

Der Vereinszweck soll durch die nachfolgend angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht 

werden.  

 

1. Als ideelle Mittel dienen 

a)  Ausübung, Pflege und Förderung des Sports und Bewegung aller Art; 

b) allgemeine körperliche Ertüchtigung;  

c) gemeinsames Training, Trainingsveranstaltungen, Workshops; 

d) Ausflüge und gesellige Zusammenkünfte;  

e) Abhaltung von Sportfesten, Wettbewerben, Meisterschaften und anderen sportlichen, 

 kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen; 

f) Teilnahme an und Entsendung zu nationalen oder internationalen Wettbewerben, Turnieren 

oder Meisterschaften und Trainingslagern; 

g) Interessensaustausch via Internet und soziale Medien;  

h) Aus- und Fortbildung, Veranstaltung von Vorträgen, Lehrgängen, Kursen, Versammlungen 

 und Tagungen sowie Beschaffung geeigneter Bildungsmittel; 
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i) Herausgabe von Mitteilungsblättern, in Form von Print- und / oder elektronischen Medien, 

 Errichtung einer Website sowie Social Media Profilen und sonstiger elektronischer Medien;  

j) Erstellung, Gestaltung und Betreiben einer vereinseigenen Website sowie anderer 

elektronischer Medien aller Art; 

k) Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung und Betrieb von Sportstätten und Vereinslokalitäten 

 sowie Beteiligung an anderen Vereinen und Kapitalgesellschaften, die den gleichen oder 

ähnlichen Zweck wie der Verein verfolgen; 

l) Die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Vereinen, Organisationen und Unternehmen 

 sowie mit Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, 

 soweit dies dem Erreichen des Vereinszweckes dient. 

 

2. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

a) Mitgliedsbeiträge und Gebühren; 

b) Unterstützung durch öffentliche Körperschaften, private Sponsoren (Privatpersonen oder 

 juristische Körperschaften) sowie private oder öffentliche Förderungen und Subventionen;  

c) Spenden, Sammlungen, Bausteinaktionen, Schenkungen, Erbschaften oder sonstige 

Zuwendungen aller Art; 

d) Einnahmen aus Veranstaltungen aller Art, soweit sie nicht die Gemeinnützigkeit verletzen; 

e) Einnahmen aus Beteiligungen bei Veranstaltungen und Kapitalgesellschaften; 

f) Sonstige Einnahmen, die dem Vereinszweck dienen; 

g) Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen); 

h) Einnahmen aus Vermietungen, Verpachtungen; 

i) Einnahmen aus der Erteilung und Abhaltung von Unterricht, Lehrgängen, Ausbildungen, 

Kursen, Prüfungen; 

j) Einnahmen aus durchgeführten Veranstaltungen aller Art und Verkauf von Waren. 

 

§ 4: Arten der Mitgliedschaft  

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

1. Ordentliche Mitglieder sind jene, welche sich an der Vereinsarbeit beteiligen oder den Verein 

 durch ihre aktive Teilnahme unterstützen und am Vereinsgeschehen Anteil nehmen. 

2. Außerordentliche Mitglieder können physische und juristische Personen sein, welche sich 

nicht voll oder nur befristet an der Vereinsarbeit oder an den vom Verein unterstützten 

Aktivitäten beteiligen oder die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines Geldbetrages 

ohne Gegenleistung fördern. 

3. Zu Ehrenmitgliedern können solche Personen oder Mitglieder ernannt werden, die sich 

 Verdienste um den Verein erwarben oder den Verein in besonderer Weise unterstützen. Sie 

 werden auf Vorschlag der Vereinsleitung von der Generalversammlung ernannt, wobei mit 
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 einer Ehrenmitgliedschaft auch eine Ehrenfunktion (Ehrenobmann oder Ehrenbeirat) 

 verbunden sein kann. 

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, sowie juristische Personen werden. 

 Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 

 Vorstand. Die Aufnahme kann aus organisatorischen/administrativen oder vereinsschädlichen 

 Gründen verweigert werden.  

2. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass das Mitglied das Statut des Vereins anerkennt. 

3. Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und 

 außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten 

 Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam.  

4. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die (definitive) 

 Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die Gründer des 

 Vereins.  

5. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die 

 Generalversammlung.  

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet: 

1. Durch Tod; bei juristischen Personen durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit. 

2. Der freiwillige Austritt kann - ausgenommen bei allfällig bestehender Befristung (dann ist diese 

beachtlich) - immer zum Monatsletzten erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens 14 Tage 

vorher schriftlich (per eingeschriebenem Brief, Telefax oder E-Mail) mitgeteilt werden. Erfolgt 

die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die 

Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe bzw. der Absendung bei Fax oder E-Mail 

maßgeblich.  

3. Der Vorstand kann mit einfacher Stimmenmehrheit ein Mitglied ausschließen, wenn dieses 

trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, länger 

als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. 

4. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand mit einfacher 

Stimmenmehrheit auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten oder wegen 

unehrenhaften oder vereinsschädigenden Verhaltens verfügt werden. Der Vorstand kann auch 

mit einfacher Stimmenmehrheit ein Mitglied ohne vorherige Ermahnung jedenfalls mit 

sofortiger Wirkung ausschließen, wenn sich dieses Mitglied in der Öffentlichkeit oder in für 

Dritte wahrnehmbarer Weise über den Verein, seine Tätigkeit, seine Funktionärinnen/ 

Funktionäre bzw. seine Mitglieder oder Sponsoren in einer die zumutbare Kritik 
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überschreitenden Art und Weise äußert oder dieses Mitglied die nach den Vereinsbeschlüssen 

oder anderen vertraglichen Vereinbarungen übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt. 

5. Im Falle derartiger Ausschlüsse verliert das Mitglied das Recht auf Inanspruchnahme der 

Vereinsleistungen oder Unterstützung durch den Verein oder seine Mitglieder mit dem 

Ausspruch des Ausschlusses sofort. 

6. Im Falle eines Austrittes bzw. eines Ausschlusses bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der zum 

Zeitpunkt der Kündigung bereits fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge und Kursbeiträge hiervon 

unberührt und erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge und Gebühren.  

7. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 4 genannten Gründen von der 

Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.  

8. Gegen den Ausschluss steht dem betroffenen Mitglied innerhalb von 14 Tagen das Recht der 

Berufung beim Schiedsgericht zu. 

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Die Mitglieder sind berechtigt, unter Beachtung allenfalls bestehender Verhaltensordnungen 

oder vertraglicher Regelungen mit dem Verein, an allen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zweckgewidmet zu beanspruchen.  

2. Die ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und Ehrenmitglieder 

 haben das aktive und passive Wahlrecht, die außerordentlichen Mitglieder nehmen mit 

 beratender Stimme an der Generalversammlung teil.  

3. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

4. Ein Zehntel der Mitglieder kann schriftlich unter Angabe von Gründen Informationen über die 

 Tätigkeit und die finanzielle Gebarung von der Vereinsleitung verlangen, wobei diese 

 Informationen binnen vier Wochen zu geben und vertraulich zu behandeln sind. 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und alles 

 zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines geschädigt oder die 

 Gemeinschaft beeinträchtigt werden kann. 

6. Die Mitglieder haben die Vereinssatzungen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 

 beachten und die von den Organen beschlossenen Beiträge und Gebühren zu leisten. 

7. Aufgrund der Mitgliedschaft zum Verein nehmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass der Verein 

zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft nach Art. 6 Abs. 1 lit. 

b Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. zur Erfüllung dem Verein obliegender 

rechtlicher Verpflichtungen oder berechtigten Interessen von diesem bzw. zur Wahrung 

öffentlicher oder im Mitglied gelegenen lebenswichtigen Interessen berechtigt ist, ihre 

personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien personenbezogener Daten) zum 

Zwecke der Generalverwaltung samt Teilnahme an Veranstaltungen und Wettkämpfen und 

Ergebnismanagement mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren zu verarbeiten, sohin u.a. 
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zu erfassen, zu speichern, zu verwenden, Dritten (vor allem übergeordneten 

Sportorganisationen und -verbänden oder Fördergebern) bereitzustellen bzw. zu übermitteln. 

8. Ungeachtet der damit bereits verbundenen Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den 

Verein stimmen die Mitglieder durch ihre verbindliche Anmeldung aber in ihrer Eigenschaft als 

Mitglied gleichfalls auch der Verarbeitung, sohin der mit oder ohne Hilfe automatisierter 

Verfahren vorgenommenen Erhebung, Erfassung, Organisation, Speicherung, Abfrage, 

Verwendung sowie d Offenlegung an Dritte durch Übermittlung, Weitergabe, ihrer 

personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien personenbezogener Daten) im Sinne 

der jeweils gültigen Datenschutzgrundverordnung bzw. Datenschutzgesetze in Österreich für 

die Mitglieder-/Teilnahme-/Ergebnisverwaltung bzw. zur Erfüllung dem Verein obliegender 

rechtlicher Verpflichtungen oder berechtigten Interessen von diesem bzw. zur Wahrung 

öffentlicher oder im Mitglied gelegenen lebenswichtigen Interessen durch den Verein zu und 

erteilen insbesondere ihre Zustimmung zur Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an 

Dritte, insbesondere Zweig- oder Mitgliedsvereine,  übergeordnete Vereine sowie an nationale 

oder internationale (Dach)Verbände des Vereins zu diesen Zwecken bzw. auch an Dritte, 

sofern dies für die Erlangung von Sportberechtigungen, Teilnahmen an Wettbewerben und 

Veranstaltungen oder (Sport)Förderungen oder Sponsorenvereinbarungen erforderlich ist, 

durch den Verein, wobei sie sich verpflichten, dem Verein alle für seine Aufgabenerfüllung 

erforderlichen personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien personenbezogener 

Daten) zu erteilen. 

9. Den Mitgliedern wird mit dem Beitritt eine Information nach Art. 13 DSGVO übergeben. 

10. Weiters stimmen die Mitglieder einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, 

Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung der von diesen im Rahmen ihrer 

Mitgliedschaft, bspw. bei Teilnahme an Vereinsveranstaltungen (worunter auch Turniere und 

Meisterschaften samt Vor-, Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen sind) hergestellten 

Fotografien bzw. Bilddokumenten, welcher Art auch immer, durch den Verein oder die/den 

jeweilige/jeweiligen Fotografin/Fotografen zu und übertragen in diesem Umfang die dem 

jeweiligen Mitglied zustehenden diesbezüglichen (Verwertungs-) Rechte unentgeltlich an den 

Verein bzw. der/dem jeweiligen Fotografin/Fotografen dieser Bilder. Diese Zustimmung gilt 

insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch kommerzielle) 

Werbezwecke des Vereins und/oder seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder seiner 

übergeordneten Vereine und/oder seiner Dachverbände und/oder seiner Sponsoren oder 

Förderern, welcher Art auch immer, bspw. auf der vereinseigenen Website, veröffentlichten 

Medienberichten, Werbeeinschaltungen oder Fanartikeln. Das Mitglied hat im Falle der 

Nichtzustimmung den Vorstand schriftlich zu informieren. 

11. Weiters stimmen die Mitglieder unentgeltlich ihrer namentlichen Nennung als Mitglieder des 

Vereins auf vereinseigenen Websites sowie in veröffentlichten Medienberichten, 

Werbeeinschaltungen oder Fanartikeln des Vereins oder seiner unterstützenden oder 
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vertraglichen Mitglieder oder sonstiger Vereinssponsoren zu. Das Mitglied hat im Falle der 

Nichtzustimmung den Vorstand schriftlich zu informieren. 

12. Informationen an die Mitglieder, welcher Art auch immer, können vom Vorstand per Post oder 

mittels Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Fax-

Nummer oder E-Mail-Adresse) oder mittels schriftlichen Aushangs im Vereinsbüro oder mittels 

Veröffentlichung auf der vereinseigenen Website oder im vereinseigenen Mitteilungsblatt 

erfolgen und gelten ab dann den jeweiligen Mitgliedern als zugestellt bzw. bekannt. 

Einladungen zu ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen sind jedoch 

ausschließlich per Post oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene E-

Mail-Adresse) zu übermitteln. 

13. Der Vorstand kann in berücksichtigungswürdigen Fällen Vereinsmitglieder von der Entrichtung 

des Mitgliedsbeitrages ganz oder teilweise für maximal 12 Monate befreien.  

 

§ 8: Vereinsorgane  

Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und das 

Schiedsgericht (§ 15).  

 

§ 9: Generalversammlung  

1. Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 

 2002.  

2. Die ordentliche Generalversammlung wird mindestens alle vier Jahre abgehalten.  

3. Teilnahmeberechtigt sind alle, stimmberechtigt sind jedoch nur die volljährigen ordentlichen 

Mitglieder und ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein erfüllt haben. 

4. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind 

alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, per Post oder per E-Mail 

(an die vom Mitglied dem Verein bekannt E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der 

Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt 

durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 5 lit. a-c, f), durch eine/einen/die Rechnungs-

prüfende/Rechnungsprüfenden (Abs. 5 lit. d) oder durch eine/einen gerichtlich 

bestellte/bestellten Kuratorin/Kurator (Abs. 5 lit. e). 

5. Anträge zur Generalversammlung müssen spätestens sieben Tage vor deren Abhaltung bei 

der Vereinsleitung schriftlich per Post oder via E-Mail eingelangt sein. 

6. Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 

7. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit in den 

Satzungen nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorgeschrieben ist. Beschlüsse über 

Änderungen der Satzung bedürfen jedoch einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen, 

gültigen Stimmen, wobei bei grundsätzlichen Änderungen der Satzung die  

Landesgeschäftsstelle der SPORTUNION Oberösterreich zu informieren ist. 
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8. Eine außerordentliche Generalversammlung muss innerhalb von vier Wochen einberufen 

werden, wenn ein Zehntel aller Vereinsmitglieder dies verlangt, von der Vereinsleitung 

beschlossen wird oder von den Rechnungsprüfern verlangt wird. 

9. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren 

 Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so führt das an 

 Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

10. Bei beabsichtigter Änderung der Statuten ist deren wesentlicher geänderter Inhalt in der 

Generalversammlung anzugeben. Die Änderung der Statuten bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Landesverbandes.  

 

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung  

Der Generalversammlung steht die höchste Entscheidung in allen Vereinsangelegenheiten zu. 

Hierzu gehören im Besonderen: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung; 

b) Entgegennahme und Genehmigung der Rechenschaftsberichte der Funktionäre und 

 Rechnungsprüfer; 

c) Bestellung und Enthebung der Vereinsleitung und mindestens zweier Rechnungsprüfer; 

d) Entlastung der Vereinsleitung und einzelner Funktionäre; 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

f) Beschlussfassung über eingebrachte Anträge; 

g) Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften (Ehrenfunktionen); 

h) Satzungsänderungen; 

i) Entscheidung über die freiwillige Auflösung; 

 

§ 11: Vorstand  

Der Vorstand besteht aus sechs Funktionen, und zwar aus 

a) Obmann/Obfrau und Stellvertreter/in;  

b) Schriftführer/in und ggf. Stellvertreter/in;  

c) Kassier/in und ggf. Stellvertreter/in 

d) Sowie ggf. aus weiteren Vorstandsmitgliedern 

 

1. Die Ausübung mehrerer Funktionen durch ein Vorstandsmitglied ist zulässig.  

2. Der Vorstand wird von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der 

anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. 

3. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein 

 anderes wählbares Mitglied zu kooptieren. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch 

 Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer 

 verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 

 Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig 
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 sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung 

 eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche 

 Generalversammlung einzuberufen hat.  

4. Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 4 Jahre; mehrfache Wiederwahl ist möglich. Jede 

Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.  

5. Der Vorstand kann von jedem Vorstandsmitglied schriftlich einberufen werden. Der Vorstand 

 ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte 

 von ihnen anwesend ist. 

6. Der Vorstand kann seine Sitzungen auch im Rahmen einer Videokonferenz abhalten. Die 

Voraussetzungen dafür sind vom Vorstand zu beschließen. Ebenso können einzelne 

Vorstandsmitglieder den Sitzungen telefonisch oder per Video zugeschalten werden. 

7. Der Vorstand kann zu seinen Beratungen oder Sitzungen jederzeit andere Personen 

hinzuziehen. Diese haben aber kein Stimmrecht im Vorstand.  

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 

 gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.  

9. Den Vorsitz führt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Ist 

 auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden 

 Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder 

 mehrheitlich dazu bestimmen.  

10. Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 5) erlischt die Funktion eines 

Vorstandsmitglieds durch Rücktritt oder Enthebung. Für eine Enthebung bedarf es aber einer 

Zweidrittel Mehrheit in einer diesbezüglich einberufenen Generalversammlung. 

11. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 

 Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. 

 Vorstandsmitglieds in Kraft.  

12. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

 Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an 

 die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines 

 Nachfolgers wirksam.  

 

§ 12: Aufgaben des Vorstands  

Dem Vereinsvorstand sind alle Aufgaben übertragen, welche nicht einem anderen Vereinsorgan 

zugewiesen sind. Insbesondere sind dies folgende Aufgaben: 

1. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit 

laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögens-

verzeichnisses als Mindesterfordernis; 

2. Erstellung der Jahresvoranschläge, Abfassung der Rechenschaftsberichte und der 

 Rechnungsabschlüsse. 
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3. Vorbereitung der Generalversammlung. 

4. Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung. 

5. Verwaltung des Vereinsvermögens. 

6. Festsetzung von Abgaben und Gebühren. 

7. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

8. Abschluss und Auflösung von Verträgen aller Art 

9. Schaffung oder Anmietung von Trainings- und Ausbildungsstätten für sportliche Aktivitäten 

sowie Erstellung von Entsende- bzw. Förderrichtlinien für sportliche Aktivitäten und 

Unterstützungen für ordentliche und außerordentliche Vereinsmitglieder; 

10. Festlegung des Sportprogramms, Bestellung und Enthebung von Sektionsleitern und die 

 Teilnahme an Meisterschaften sowie die Bestellung der Trainer, Lehrwarte und Übungsleiter. 

11. Die Einrichtung und Auflösung von Ausschüssen zur Unterstützung der Vereinsleitung. 

12. Die Erhöhung der von der Generalversammlung beschlossenen Beitrittsgebühren und 

Mitgliedsbeiträge für ordentliche und außerordentliche Mitglieder aus wichtigen Gründen 

(bspw. Erhöhung von Sportanlagenbenützungs-/Teilnahmegebühren), wobei der Vorstand 

über diese vorgenommene Erhöhung in der nächsten ordentlichen Generalversammlung 

abstimmen zu lassen hat; 

13. Beschlussfassung über den Beitritt oder Austritt des Vereins als Mitglied nationaler oder 

internationaler Organisationen und Fach-/Dachverbänden; 

14. Zustimmung zu Änderungen der Statuten von Zweigvereinen; 

15. Entsendung von Vorstandsmitgliedern in den Vorstand von Zweigvereinen; 

16. Aufnahme und Entlassung von Mitarbeitern. 

 

§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

1. Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der/die Schriftführer/in 

 unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.  

2. Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen.  

3. Alle Ausfertigungen, Bekanntmachungen und Geschäftsstücke des Vereines sind vom 

 Obmann und vom Schriftführer zu zeichnen. In Finanzangelegenheiten und bei 

Rechtsgeschäften, die eine Verbindlichkeit des Vereines begründen, zeichnet der Obmann mit 

dem Kassier. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der 

Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den 

Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von dem/der 

Obmann/Obfrau erteilt werden.  

4. Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in d

 en Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 

 Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch 

 der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.  
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5. Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.  

6. Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und der 

Vorstandssitzungen.  

7. Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.  

8. Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau, des Schriftführers/der 

Schriftführerin oder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertreter/innen, sofern die gewählt 

wurden. 

 

§ 14: Rechnungsprüfer  

1. Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 4 Jahren 

 gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme 

 der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.  

 Die Rechnungsprüfenden müssen nicht Vereinsmitglieder sein. 

2. Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 

 Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 und die statutengemäße Verwendung der Mittel.  

3. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die 

 erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

4. Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, dem Vorstand und ggf. der Generalversammlung über 

das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  

5. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch 

 die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des 

§  11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.  

 

§ 15: Schiedsgericht  

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das 

 vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 

 Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO.2.  

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird 

 derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich 

 namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der 

 andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft.  

3. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft 

 gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur 

 Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den 

 Vorgeschlagenen das Los.  

4. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 

 Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.  
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5. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei 

 Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach 

 bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

  

§ 16: Anti-Doping Bestimmungen 

Der Verein sowie seine Mitglieder unterwerfen sich – soweit diese zur Anwendung kommen - den 

jeweils gültigen nationalen und internationalen Anti-Doping-Bestimmungen und verpflichten sich, 

diese einzuhalten sowie erforderlichenfalls alle von nationalen oder internationalen Anti-Doping-

Behörden geforderten Erklärungen abzugeben bzw. von ihren Mitgliedern einzufordern. 

 

§ 17: Freiwillige Auflösung des Vereins  

1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit 

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.  

2. Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die 

 Abwicklung zu beschließen.  

3. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach 

 Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde und der SPORTUNION Oberösterreich 

 schriftlich anzuzeigen.  

 

§ 18: Verwendung des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins, bei Austrittes 

aus dem Verband der SPORTUNION Oberösterreich, bei Übertritt zu einem 

anderen Sportdachverband oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks 

 

Bei Auflösung des Vereins, bei Austritt aus dem Verband der SPORTUNION Oberösterreich, bei 

Übertritt zu einem anderen Sportdachverband oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks fließt das 

nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen der SPORTUNION Oberösterreich 

zu. Die SPORTUNION Oberösterreich oder ihre Rechtsnachfolger sind verpflichtet, dass ihnen 

zufallende Vermögen wieder für gemeinnützige, sportliche Zwecke im Sinn der § 34 ff BAO zu 

verwenden. 

 

§ 19. Verhältnis zu Zweigvereinen 

1) Werden Zweigvereine gegründet, so ist der Verein berechtigt in den Vorstand von 

Zweigvereinen jeweils ein Mitglied seines Vorstandes mit Sitz und Stimme zu 

entsenden. 

2) Die Änderungen von Statuten eines Zweigvereines bedürfen der Zustimmung der 

SPORTUNION Oberösterreich und der Zustimmung des Hauptvereines. 


